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REPl.BL;K ÖSTERREICH fUNDESMINISTERIUM 1011 Wien, Stubenring 1 

Telefon 0222/7500 FÜR HAN0EL, GEWERBE UND INDUSTRIE 
Name des Sachbearbeiters: 

,./ 
'Geschäftszahl 14.733/3-1/1/83 Ra t Dr. Malousek 

Klappe 5333 Durchwahl 
Fernschreib-NL 1 11145, 1 11780 

L 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

1017 W i e n 

Bitte in der Antwort die 
Geschäftszahl dieses 
Schreibens anführen, 

Parlament 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Förderung von Maßnahmen zum Schutz 
der Umwelt ( Umweltfondsgesetz) ; 
Begutachtungsverfahren; 
Ressortstellungnahme 

d r i n g e n d! 

I
t·

� 

i :ietrifft GE�lfENTWUp: 
" LI, ..................................... -GEl19 ..... . 

Datum: 13. SEP. Lg3 

k' V ertei Jt . .J�� .. :-:09.: .. 15........ . ........ . 

Unter Bezugnahme auf die Entschließung des Nationalrates 

anlär3lich der Verabschiedung des Geschäftsordnungsge setzes, 

BGBl.Nr. 178/1961, beehrt sich das Bundes�inisterium für Handel, 

Gewerbe und Industrie, 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Förderung von Maßnahmen 

zum Schutz der Umwelt ( Umweltfondsgesetz) zu übermitteln. 

l� Beilage \.IV 

Wien, am 9. September 1983 
Für den Bundesminister: 

i. V. Dr. Samsinger 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 1011 Wien, Stubenring 1 

Telefon 022217500 FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 
Name des Sachbearbeiters: 

I Geschäftszahl 14.733/3-1/1/83 
Rat Dr. Malous ek 

Klappe 5333 Durchwahl 
Fernschreib-Nr. 1 11145. 111780 

L 

An das 
Bundesministerium für 
Gesundheit und Umweltschutz 

Bitte in der Antwort die 
Geschäftszahl dieses 
Schreibens anführen. 

im Ha u s e 

Entwurf eines Bu ndesgeset zes über die 
Förderung von Maßnahmen zum Schutz 
der Umvrel t (Umweltfondsgesetz); 
Begutachtungsverfahren; 
Ressortstellungnahme 

d r i n ge n d 

Unter BezugnahmE:� auf die do. Ausse ndung Vom 16. August 19ß3, 

Zl. IV-52. 195/6-1/83 , beehrt sich das Bundesministerium für Handel, 
Gevlerbe und Ind us trie mitzuteilen, daß der Entwurf eines Bu ndesge
setzes über die Förderung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt (Um
weltfondsgesetz) vom ho. Ressor t sta ndpunkt zu felge nd en B emerkuneerl 

Anla!.; gibt: 

I. Allgemein: 

1. Die Zielsetzungen des vorliegenden En.twurf es sollten dahin'� 
gehend erweitert werden, daß auch der Ausbau der Fernwärme zu den 

I'1aClnahmen zählt, durch die ei.n Schutz der UIl1W'el t gegen Luftverun-
re inigu ngen erzielt wird. 

Dazu vdrd im einzelnen folgendes bemerkt: 

Wie schon im 2. Beschäftigungsprogramm der Bundesregierung 

Vom September 1982 a usg eführt wurde, bewirkt der Ei nsa tz der Fern·" 

wärme eine Verbess eru ng der Umwel tsi tuation. Die schlechte IJuft-

quali tät in den Ballungsgebieten ist nicht z ulet z t durch die A bgas�; 

aus dem Hausbrand veru.:csacht. lürd der Hausbra.nd durch Fer nw ärme er

setzt, so kommt es zu einer wesentlichen Senkung der Umwe ltbe las tung . 

Di.e deutliche \�8.r.:.:;.ngGrung der Emi s s io nen, wie sie in fernwärmehe-

heizten Städten N ord e-u.r o :rn..E ssit <Tahren r...a ch gew iese n wir d , 'b2 .. t folgendE 
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Gründe: 

In den gro Ben 'Wärmeerzeugungsanlagen ( auch Blockheizwerken) 
läC,t sich ein wesentlich höherer Umwandlungswirkungsgrad erzielen, 

wodurch Emissionen pro erzeugter Wärmeeinheit verringert werden. 

Bei derartigen Grof3anlagen ist im Gegensatz zur Einzelofen

heizung der Einbau von Filter- und Entstaubungsanlagen zumindest 

technisch realistischer und somit die Möglichkeit einer Reduktion 
der bei der Verbrennung der Primärenergie freigesetzten Schadstoffe 
gegeben. 

Weitere positive Umwelteffekte der Fernwärme treten bei 

Nutzung der Ab\iärme von kalorischen Kraftwerken und Industriean

lagen auf: Einerseits wird die Summe der der Verbrennung zugeführten 

Primärenergieträger durc-h die Substitution der Einzelheizungen ver

ringert, da ja die kalorische Stromerzeugung vor allem in den Winter-

monaten jedenfalls erfolgt. Dami,t ist, abgesehen von den schon er,

wähnten Möglichkeiten der Abgasreinigung in Grof3anlagen, auch eine 

entsprechende Reduzierung der Emissionen verbunden. Andererseits 

ist hier die Verringerung bzw. der Entfall von Abwärme, die beim 

Kondensationsbetrieb in die Umgebungsluft bzw. in die Flüsse einge

lei tet "'lird, von Bedeutung. 

Dem Ausbau der Fernwärme kommt überdies außergewöhnliche 

arbeitsmarktpolitische Bedeutung zu. Bei der Errichtung von Kraft

';Ierken :n.i t Kraft-Ivarme-Kupplung, Verteilnetzen und den notwendj.gen 

Installationen bei den Abnehmern ergeben sich vor allem Beschäfti-' 

gu.ngseffekte in d.er Bauviirtschaft, der Baustoffindustri e, der Ma
schinenbauindustrie und dem Installationsgewerbe • Die Nachfragm'/lr 

kung dieser zusätzlichen Einkommen führt in der Folge zu weiteren Be
schäftigungseffekten. 

2. Die allge]Ileillen Richtlip.ien, denen die zur Förderung be,-· 
antragten Maßnah.'TI.cn gemä[) § 6 Abs. 1 Z.1 des Entwurfes zu entsprechen 
haben, und die auch BNltimmungen tiber die uIm'fel tpoli tischen Ziel·� 

setzungen unter Berüc1csichtigqng u.a. der Ro4.stoffersp?:rni� enthal ten. 
müssen, sollten im Hinblick auf die Beurteilung der volkswirtschaftl. 

Zweckmär?,igke:i. t im 3in.yernehmen mit _deJU. ho. Re.�.rt festgelegt werdeii. 
Dies hatte auch in der Vollzugsklausel zum Ausd.ruck zu kommen. 

11. Zu e.il1zeln�'Q._ J3e_stiD�ungen dJJ� EnJ�rfes: 

Zu § :�: 
1. Im Hinblick auf di f Ausfih'1rungen im allgemeinen Teil 
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sollte in den Abs. 1 eine Z.4 mit folgendem Wortlaut aufgenommen 

werden: 

"4. Maf.inahmen zum Einsatz von Fernwärme bzw. Maf3nahmen zum 

Er-satz Von Einzelemittenten durch zusammengefaßte regionale Ver

sorgungssysteme mit leitungsgebundenem Energietransport." 

Die 2.4 bis 6 \YÜrden dann zu Z.5 bis 7. 
2. Im Zusammenhang mit den Ausführungen in den Erläuterungen 

zu § 3 wird angeregt, auf den Stand der Technik, wie er im DcLTupf

kesel-Emissionsgesetz definiert ist, im Gesetzestext (§ 3 Abs. 1 2.3) 
3elbst Bezug zu nehmen und zu normieren, daß nur jene Anlagen geför�" 
dert werden, "deren FunktDnsfähigkeit im Dauerbetrieb noch.nich�_ 

erwiesen ist. " 

Weiters wird für zweckmäßig erachtet, daß im Fall des Abs. 1 

Z. 3 als Voraussetzung für die Gewährung einer Förderung die 1Tstel

lung eines Berichtes über die Herstellungsmaßnahme, der veröffent

licht oder zumindest Dritten zugänglich gemacht werden sollte, 
festgelegt wird. 

3 .  Regionalstudien (Abs. 1 Z.4 lit.a) sollten ho. Erachtens 

nur gefördert vlerden, wenn auch das Land oder sonstige Gebiets

körperschaften eine entsprechende Förderung vornehmen. Dies sollte 

im Gesetz festgelegt werden. 

4. Wie sich aus den Erläuterungen und aus § 4 Z.5 des Ent

wurfes ergibt, ist nach der Bestimmung des Abs. 1 Z. 6 eine Vorfinan
zierung von T1aßnahmen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit Von 
Menschen vorgesehen, sofern diese Maßnahmen dem Verursacher nicht 
aufgetragen ";verden können. Dabei sollten die Voraussetzungen, unter 
denen Sofor-cmaßnah."Il.en finanziert werden können und die Art, in der 

(l�ies angeordnet wird, näher umschrieben werden. 

5. Im Abs. 2 ist vorgesehen, daß der Fonds auch Aufträge zur 

Durchführung von Maßnahmen j_m Sinne des Abs. 1 Z. 4 und 6 selbst ver

geben kann. In den Erläuterungen zu dieser Entwurfsbestimmung wird 
dagegen von Ma!3nahmen gemäß A bs. 1 Z. 4 bis 6 gesprochen. Im Hinblick 
auf die einzufügende Z.4 (siehe die Ausführungen unter Pkt. 1) mü!3te 
es im Abs. 2 " • • •  im Sinne des Abs" 1 Z.5 und '7 • • • •  " heißen. 

Zu § 3 Abs. 1 im �u���enha_n8 mit § 5 Abs� 

Der vorliegende Entwurf spricht im Einleitungssatz des § 3 

Abs. 1 Von u'scnderabfällen"t .in der Z.2 des Abs. 1 von "umweltbe-

1 t d S - d - bf'" -11 11 c, hI' ßl' h '  § 5 Ab 2 " - -

•. as en en on. .era _._a .. _ ..... en une sc 4 1.e" .1C lm s. __ Von ge 
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fährlichen Sonderabfällen". Ho. Erachtens sollten einerseits ein

heitliche Begriffe verwendet werden, andererseits wäre klarzustellen, 

was unter den verwendeten Begriffen zu verstehen ist; insbesondere 

wäre dabei zu klären, in vrelchem Verhältnis der Begriff "Sonderab

fälle" im Sinne des entworfenen Bundesgesetzes zur Definition des 

Begriffes "Sonderabfälle" im § 2 Abs. 1 des Sonderabfallgesetzes, 

BGBl. Nr. 1-:36/19�ß, steht. Es wi.rd davon ausgegangen, daß zu den 

Sonderabfällen im Sinne des entworfenen Bundesgesetzes jedenfalls 

auch Altöle und Autowracks zählen. Jedoch sollten Von diesem Be

griff unbedingt auch verwertbare Al t- und .Abfallstoffe erfa:'lt werden. 

Au.f die Bedeutung, die dem Recycling im Zusammenhang mit der Wahrung 

von Umweltschutzinteressen zukommt, darf dabei hingewiesen werden. 

Zu § 5: 
1. Entsprechend der gewünschten Erweiterung des § 3 Abs. 1 

um eine neue Ziffer 4 ( siehe die Ausführungen unter Pkt. 1 zu § 3) 
müGte es im § 5 Abs. 1 lauten: 

"( 1 )  Ma'Jnahmen gemäß § 3 Abs. 1 Z.1 und 4 sind durch Hingabe 

von Fondsmitteln im notwendigen Ausmaf.3 so zu fördern, ...... " 

Im Abs. 4 müßte dementsprechend die Ziffernbezeichnung auf 

"Z.5 bis 7" geändex·t werden. 

�. Zu Abs. 5 wird angeregt, daf3 der Schlüssel für die Auf-

teilung der Förderungsmittel auf die einzelnen zu fördernden lV'"laC
nahmen bereits im Gesetz und nicht erst in den zu erlassenden Richt
linien festgelegt werden sollte, wobei der Schlüssel 80 festzusetzen 

wäre. daC die Ma",nahmen zur Verhinderung der aktuellen Umwel tbelas

tung� die Förderung von zukunftsorientierten Technologien und die 
Aufwendungen des Fonds für Konzepte und Studien in einem angemes

senen Verhältnis zueinander stehen. Dabei ist davon auszugehen, daG 

die Konzentration der Mittel auf konkrete Maßnahmen erfolgen sol]. 

Tilei ters kam im A b s. 5 vor den Worten "dem Bundesminister für Handel � 

Gewerbe uUu Industrie" das Wort "mit" entfallen. 

Zu § 6: 
1. Auf 1ie Ausführungen unter Pkt. 2 des allgemeinen Teiles 

wird hj.ngewi. esen. 

2. Im A bs. 1 Z. 2 sollte die Zi tierung lauten: " . . •  gemäß § 3 
AbS. 1 Z.1 bis i ( siehe die Ausführungen unter Pkt. 1 zu § 3 des 

Entwurfes ) . 

3. Im. Einleitungs23.t::-� dro Abs. 2 hätte die Zitierung zu lauten: 

11 • • • • ün A bs. 1 Z. 1 und 2 . • . • I! 
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4. Im Abs. 2 Z. 3 sollte die Zitierung lauten: " gemäß § 3 

Abs. 1 Z. 1 bis 4" (siehe die Ausführungen unter Pkt. 1 zu § 3 des 

Rn twurf es) . 

Zu § 10: 

Gemär;- Abs. 5 soll es Aufgabe des Fonds sein, den Verursacher 

zu eruieren und von diesem die a ufgewendeten Kosten einzufordern. 

Diese Verpflichtung des Fonds sollte ho. Erachtens jedoch dahingehenc1 

eingeschränkt werden, daß dies nur bei rechtswidrigem Verhalten des 

Verursachers zulässig sein sollte.Frag1ich erscheint in diesem Zu

sammenhang auch, auf welchen Privatrechtstitel dieser Rückforderungs

anspruch ansonst gestützt werden soll; handelt es sich doch in der 

llegel um Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, die von der Behörde selbst 

vorzunehmen wären. 

Zu § 13: 

Diese Bestimmung erscheint bedenklich, da sie den Zielsetzungen 

des Fonds insoferne zuwiderläuft, als dem Prinzip der Konzentration 

der Mittel auf konkrete Maßnahmen widersprochen wird. Unbeschadet der 
Beurteilung durch die hiefür zuständigen Stellen bilden darüber 

hinaus nach ho. Dafürhalten Kosten für die Heranziehung von Fachleu

ten zur Unterstützung eines Bundesministers einen Sach- bzw. Personal

aufwand des jeweiligen Ressorts und sind sohin aus den entsprechenden 

Budgetansätzen des Ressorts zu bedecken. 

Zu § 14: 

1 .  In die zu errichtende Kommission sollten weiters zwei Ver

treter der Energiewirtschaft entsendet werden, ruE vom Verband der 
Elektrizitätswirtschaft zu nominieren wären. 

2 .  Die B8�ziehung von Fachleuten mit besonderen wirtschaftl. 

Fachkenntnissen (Abs. 3) sollte auf Vorschlag des Bundesministers 

für Handel, Gewerbe und Industrie erfolgen. 

Zu § Fi: 
Der Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz sollte ver-

pflichtet werden. jährlich dem Parlament einen Bericht über die ge

förderten Maßnahmen, insbesondere über die geförderten Studien, vorzu-

legen. 

Zu Artikel 11: 
1. Im Sinne der Z.77 der Legistischen Richtlinien 1979 solJte der 

Einlei tungssa tz \d. e folgt lauten: "Die Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 
50/1 97!�, in der E'assung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 259/197S, 253/1976, 
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2�3/1978, 66/1979, 223/1980, 486/1981, 619/1981, 630/1982 und 

1��S/19c,3 sowie der Kundmachung BGBI.Nr. 379/1978 wird wie fo lgt 

geändert : " 

2. In der siebenten Zeile des § 79a Abs.1 GewO 1973 i.d.F. 

des vorliegenden Gesetzentwurfes wäre nach dem Wort "Behörde" der 

Klammerausdruck "(§§ 333, 334, 335)" einzufügen. Vgl. hiezu die 

entsprechende Regelung des § 79 Abs. 1 GewO 1973! 

3. Da es sich bei den gemäß § 79 a GewO 1973 vorzuschreibenden 

Auflagen inhaltlich um keine anderen handeln wird als um soLche, 

die schon derzeit auf Grund des § 79 GewO 1973 vorgeschrieben werden 

können, mur.) im Hinblick auf Art . 103 Abs. 4 B-VG vorges orgt werden, 

dar.j für Verfahren nach § 79a GewO 1973 hinsichtlich des administra

tiven Instanzenzuges die gleiche Regelung gilt wie für Verfahren nach 

§ 79 GewO 1973. 

Es hätte daher Art. 11 Z.2 des vorliegenden Gesetzentwurfes 

'(li e folgt zu laut en : 

"2. Im § 359a Z.4 ist der Klammerausdruck ,,(§ 79)" durch den 

Klarnmerausdruck ,,(§§ 79 und 79a)" zu ersetzen." 

Der bisherige Art. 11 Z.2 des als Entvrurf vorliegenden Um

weltfondsgesetzes mü8te demnach als Art. 11 Z.3 bezeichnet werden. 

Zu Art. 111: 
1 .  Abs. 4 dieses Artikels berücksichtigt nicht, daß § 79a 

Abs. 1 GewO 1973 i.d.F. von Art. 11 Z.1 des Entwurfes in die Voll

ziehung des BJ'vI.f.H.G.u.I. fällt. Es wird daher folgende Formulierung 

des Abs. 4 vorgeschlagen, wobei auch die unter Pkt. 3 zu Art . 11 ge

machten A usfUhrmlgeY'c berücksichtigt sind: 

"(4) IvIit der Vo l lzi ehung des Art. 11 Z.1 (§ 79a Abs.1) und 2 

ist der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie und mit der 

Vollziehung des Art. 11 Z.1 (§ 79a Abs. 2) und 3 ist der Bundesminister 

i(ir Gesundhej_ t und Umwelts chutz betraut. 

2. Im Abs . 2 Z.3 sollte die Zitierung lauten: "des § 3 Abs. 1 

Z.2, 6 und 7 . . • . .  " (siehe die Ausführungen unter Pkt. 1 zu § 3 
des Entwurfes). 

II I. Zum Vo rb lat t  und zu den Erläuterungen: 

1. Im Abschnitt E des Vorblattes und im allgemei nen Teil der 

Erläuterungen we:t'rJen die mit der Vollziehung des als Entwurf vorlie

genden Umwel tfondsgesetzes Z',l erwartenden Kosten behandelt. Es darf 
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darauf aufmerksam gemacht werden, daß das ho. Ressort für die zu

Gätzlich zu den bisherigen Verfahren in letzter Instanz abzuwik

keJnden Verfahren nach § 79 a GewO 1973 i.d.F. des vorliegenden 

Gesetzentvlurfes mi t dem derzeit zur Verfügung stehenden Personal 

ni�ht das Auslangen finden wird. Der zusätzliche Personalaufwancl 

kann de-rzei t schwer abgeschätzt werden, da nicht vorausgesehen \'lerden 

kann, in welchem Umfange der Bundesminister für Gesundheit und Umwelt

schutz sein Antraga:J9cht gern. § 79 a Abs. 2 GewO 1973 i.d.F. des 

vor li egenden Gesetzent'ltrurfes ausüben wird. Zusätzliches Per sonal 

vv"ird hiebei insbesondere für die gewerbetechnische Amtssachverstän

digentätigkeit sowie für die juristische Betreuung der Verfahren nach 

§ 79 a GewO 1973 benötigt werden. 

? Auf Seite 3 der Erläuterungen sollte es in der 8. Zeile 

r.ichtig heiCen: " ... gemäß § 79a Abs. 2 GewO 1973". 

3. Auf Seite 1 4- der Erläuterungen hätte die Paragraphenbe

zeich'-'Y'1g richtig zu lauten:"§ 17". 

?5 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem dem 

"Präsi_dium des Nationalrates übermittelt. 

Wien, am 9. September 19i33 

Für den Bundesminister: 

i.V. Dr. Sams5.nger 
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